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A t rf 
./. Landkreis Nürnberger Land, Sozialwesen, 

. . Landrat 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Vorsitzende nimmt Bezug auf die Antragserwiderung und regt an, dem Antragsteller 
ungekürzte Leistungen nach§§ 3, 3a AsylbLG bis zum 31.12.2024 zu gewähren. Sowohl 
der aufgehobene Bescheid vom 18.10.2024 als auch der Bescheid vom 11.12.2024 sind 
bereits aus formalen Gründen offensichtlich rechtswidrig. 

Der Bescheid vom 18.10.2024 sah eine Bewilligung von gekürzten Leistungen nach $ 1a 
Abs. 7 AsylbLG rückwirkend für die Zeit ab 04.03.2024 vor. Der Bewilligung von nach § 1 a 
AsylbLG gekürzten Leistungen hätte eine wirksame Feststellung einer Anspruchseinschrän- 
kung nach § 1 a Abs. 7 AsylbLG zum 04.03.2024 vorausgehen müssen (zu diesem Erfor- 
dernis vgl. u.a. Oppermann in Schlegel/ Voelzke, jurisPK-SGB XII, 4. Aufl.,§ 1a AsylbLG Rn. 
246 -248; BayLSG, Beschluss vom 01.03.2018 -L 18 AY 2/18 B ER; Cantzler, Asylbewer- 
berleistungsgesetz, $ 1a Rn. 136 ff.; Leopold in Grube/Wahrendorf/Flint, SGB XII, 8. Aufla- 
ge 2024, Rn. 153 m.w.N.). Dies ist nicht erfolgt. Ein derartiger Bescheid ist zu keinem Zeit- 
punkt ergangen. Die Ausführungen in der Begründung des Bescheids vom 18.10.2024 stel- 
len keine derartige Verfügung dar. Auch hat der Antragsgegner die Anspruchseinschrän- 
kung mit dem Bescheid vom 18.10.2024 nicht gern. $ 14 Abs. 1 AsylbLG zunächst auf 6 
Monate begrenzt. 

Der Bescheid vom 11.12.2024 ist bereits deshalb rechtswidrig, weil er eine Anspruchsein- 
schränkung rückwirkend ab 04.03.2024 gestützt auf den erst mit Wirkung zum 01.11.2024 
in Kraft getretenen S1Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 AsylbLG vorsieht. Zudem regelt diese Vorschrift 
keine Anspruchseinschränkung, sondern einen Anspruchsausschluss. Der Antragsgegner 
ist sich dessen offensichtlich bei Erlass des Bescheids vom 11.12.2024 nicht bewusst ge- 
wesen. Auch liegt die in§ 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 AsylbLG geforderte Feststellung des BAMF, 
dass die Ausreise des Antragstellers rechtlich und tatsächlich möglich ist, nicht vor. Aus der 
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Begründung des Gesetzentwurfs (s. Seite 31, BT-Drs. 20/12805) ergibt sich, dass kein Leis- 
tungsausschluss erfolgt, wenn eine freiwillige Ausreise bzw. Überstellung deshalb nicht 
möglich ist, weil der andere Staat der Übernahme nicht zugestimmt hat oder dem Asylsu- 
chenden in diesem Staat eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung droht, oder 
wenn die Ausreise tatsächlich nicht möglich ist. Dies wurde vorliegend überhaupt nicht ge- 
prüft. Ebenso wenig ist der Antragsgegner seiner Pflicht nach § 1 Abs. 4 Satz 3 AsylbLG 
nachgekommen, den Antragsteller über die Überbrückungsleistungen und den Ausnahme- 
charakter von Härtefallregelungen nach § 1 Abs. 4 Satz 6 AsylbLG zu unterrichten. 

Im Übrigen ist dem Antragstellerbevollmächtigten auch darin zuzustimmen, dass die vorläu- 
fige Gewährung ungekürzter Leistungen nach dem AsylbLG bereits deshalb geboten ist, 
weil die Frage der Konformität des § 1 a Abs. 7 AsylbLG a. F. und damit letztlich auch der 
Nachfolgeregelung des § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 AsylbLG mit Unionsrecht derzeit dem EuGH 
zur Entscheidung vorliegt. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der EuGH die 
Regelung des§ 1 a Abs. 7 AsylbLG a. F. für europarechtswidrig erachtet bzw. eine europa- 
rechtskonforme Auslegung der Vorschrift vorgibt, die von der vom Antragsgegner vertrete- 
nen Auslegung abweicht. 

Auch die räumliche Beschränkung der Bezahlkarte erachtet die Vorsitzende als rechtswid- 
rig, da weder aus der Verwaltungsakte hervorgeht, warum der Einsatz räumlich begrenzt 
wurde, noch etwaige Erwägungen hierzu dem Antragsteller mitgeteilt wurden, wozu der 
Antragsgegner jedoch im Rahmen der ordnungsgemäßen Ermessensausübung verpflichtet 
gewesen wäre. 

Der Antragsgegner wird ersucht, dem richterlichen Hinweis zu folgen und dem Antragsteller 
innerhalb von einer Woche ungekürzte Leistungen nach §§ 3, 3a AsylbLG bis zum 
31.12.2024 nachzuzahlen. Aufgrund der offensichtlichen Rechtswidrigkeit der angefochte- 
nen Bescheide sollte den Widersprüchen abgeholfen und eine Nachzahlung rückwirkend ab 
04.03.2024 veranlasst werden. Auch wird in diesem Fall gebeten, die Kosten der Wider- 
spruchsverfahren sowie des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens dem Grunde nach zu 
erstatten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Auf richterliche Anordnung 
Geschäftsstelle 

gez. Schmidt 

Dieses Schreiben ist maschinell bzw. im automatisierten Verfahren erstellt und daher nicht 
unterzeichnet. 


